
Satzung für die Freiwilligen FCUclWelUen

Die .Stadt E b ern
erläßt aufgrund von Art. 23 Satz 1 llnd An,. 24 Ab:;, 1 NI'. j der C:en;t~\1deol"dnilng
folgende

Satzung

L
Allgemeines

§ 1.

Orgünis&tion, Rechtsgrundlagen

(1) Die Freiwilligen Feuerwehren lJ..bersdorf; Biscm'Jind a.R. ,Brarrberg,Brünn,
Ebern, Eichelberg , Eyrichshof, Fierst/ Fiscbbaa.'1.,Fricken.1orf /Heubach,
Jesserndorf /Neuses a.R. ,Reu1:e:csbr-m..'1,'Cinterpr';ppach,Vorbach,Wc:rlße.rID:!:UI1Il
und Welkerrlorf sind öffentliche Einrichtung'?.."1der Stc1.c1t. Zur Ge;.T.i..nmmg

der notwendigen Anzahl von Feuerweh.rdi.enstleistenden be::li.ene...si.e sich
der UnterstÜ"tzungdes jfo.weiligen örtlichen Vereins llFre.iwillige Feuer
w.ehrAlbersdorf usw•• 0 11 •

(2) Rechtsg:rundlage für die Freiwillig-erl Feue:r\r1ehren,·vor allEm fi:.r die Hechte
und Pflichten ihrer Feuerwehrdi.enstleistenden, ;sind das Bayerische ?euer
wehrgesetz (BayFwG),die zu seine:r: Ausfl.ihl:ung erlassE'.:nsnRechtS".Jorschriften
und diese Sat.zung.

§ 2

2. Überlassung von Gerät oder 1'v1ate;:id zum Gebrauch oder VerbrauchJ

3. Leistungen der Atemschutzgerätewerksta"CL

folgende

Leistungen

1. HilfeleistungenJ die nicht zu den gesC:tzlichen Aufgaben dcr Feubrwehren ge
hören (z. B. - jeweils auf Antrag des Eigendimers odel Nutzungsberechtigten
das Stellen von Wachen nach dem Ende der Bm.ndgefahr oder das Abräumen
von Schadensstellen, soweit es nicht zur Abwehr weiterer Gefahren notwen
dig ist),

1-(elwHlige
kÖnnen

Die Freiwilligen Feuerwehren aufgnnid
freiwillige Leistungen erbringen:
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(2)

(3)

Voraussetzung freiwilliger Leistungen ist, daß die E::JsatzbereitsdmIt der Frei
willigen Feuerweh911zuf Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben dadu~ch nicht be
einträchtigt wird. Auf die Gewährung fteiwWiger Leistunger;.. best ehr kein
Rechtsanspruch.

Ober die Gewährung von Leistungen im Sinn von Absatz .I. Nm. 1 t'Ll1d 2 ent
scheidet der Kommandant, soweit die Leistungen in unminelbarem Zusammen
hang mit dem Einsatz der Feuerwehr erbra.cht werden. Im Übrigen entscheidet
der Kommandant über Leistungen im Sinn dieser Vorschriften sO\"ii:e Über ein
zelne, nicht regelmäßig wiederk""hrende Leistungen im Sinn von Absatz 1 Nt. 3
nur, wenn ihm der erste Bürgermeister dEese Befugnis übertragen hat; sonst
entscheidet der erste Bürgermeister oder der Stad tra t.
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n.
Per;,o;1Ql

§ 3
Waht (~e$ Km:j;;,~G.L&ifWe:l~

(1) Die Wahl des Kommandanten findet bei einer Dienstvc(sa~t,."(lhl!ir; $::[;.::L Dle
Stad'c lädt hierzu die Feuerw,C)hrdlenstleis,~f;ndcn mindest,,,;"lS 2Wet V".'0cr.{:1: vor

dem Wahl tag ein.

(2) Der Bürgermeister oder ein Steilvcrtreter oder Beauftragter (Anw 39 GO) leitet
die Wahl. Ihm stehen zwei von d~r VeIsun~nbng durch Zmuf bestimmte Bei-·
sitzer zur Seite. Werden mehr als zwei Personen durch ~ur:Jf vorgeschlagen, .
findet eine Wahl zwischen den vorgeschl,,"genen Personen statt. Der W~jHeiter
und die Beisitzer bilden den Wahlausschuß. Wer selbst Wahlbewerb<::r ist, kann
nicht Mitglied des Wahlausschusses sei no Der Wahlausschuß wird daher erst nach
Abgabe der Wahlvorschläge gebildet.

(3) Jeder Wahlberechtigte hat eine Stimme. Stel1vertretUilg ist nicht ~uläsdg_

(4) Der Wahlleiter erläutert die Grundsätl.;;- du VJa.hh0tff<hrer.s~

1. Wahlvorschläge, Schrift lichke ii:: der V/all 1

Die Wahlberechtigten schlager~ wfih\bare Teimehmer schriftHch ode: durch
Zuruf der Wahlversammlung Zl!t Wahi VOL Der Wahl1ei~u ::Ienet die Vorge
schlagenen und befragt sie, O~) sie sich der \Vahl steH2f; Vio!!e:lw Oie Vor
schläge können mündlich be:.rründet wercien;über sie b.;10 auen eine Aus
sprache stattfinden. Sie: w~r,: geschlo3~;en, w,~nrJ k-=ine \Vc;-~me)d;mg;;n mehr
vorliegen oder •..•lenr. die V3:'SGmm:r:l,g mi[ t'i~(;hl1eit dEr \i,<:..hJt·:.!:;;;.:t)~;g;:l;n
den Schluß de r AllS:;p m ehe beschheßt.

Die Wahl wird schriftlich mit Sdm;~1Zf;,:teln durchgefDhr,:; di'3se dürfe.:', kein
äußerliches Kennzeichen tragen, das sie von den im gleichen'l/z.hlgang ver
wendeten Stimmzetteln llJHe!scheideL Der Wshlleiter liigt auf die St:,nm
zettel die Namen de: wäh~baren ~nd ~tH .{ar,üidsti.:: bere~t2n B.ev'erbsr set
zen. Wird nur ein oder kein BeWerIJE:f zur Wahl vorgesdJagen, so v"itd die
Wahl ohne Bindung an einen 8c"rerb8j {1-J!chgeführL

2. Wahlgang, Stimmabgabe

Die Wahl ist geheim; die Möglichkeit geheimer Stimmabgabe ist vom Wahl
leiter sicherzusteHen. Gewä!-'lt wLrd durch Ankre\lZen des im Sdm;nzettel
angeführten Bewerbe.rs. Steht :nur ein Bewerber zur Waht, so kann '~3.dllrch
gewählt werden, daß der Wablvors-::hhg in einer jeden Zweifel aus5ch!ieI1en
den Weise (z.B. mit IIJa" oder lINeinj• oder mit Durchstrai:hen ces Namens
des Bewerbers) gekennzeichr,ct ücie; ri~ß der Stimmzettel unverKüderc a.bge
geben wird. Wird der aufgeführte B..:,werbe.r durchgestrichen odc{ euhält
der Stimmzettel keinen vorgeschlagenen Bewerber, ~;o kann aucil eirl nicnt
zur Wahl vorgeschlagener wählbarer Feuerv./ehrdienstleistender durch ha~d
schriftliche Eintragung seine.:; Namens gewf..h1t w~rden.

Der Wahlbe,rechtigte hat d'~fl au~gefüihen St~mmzC:(te! zusammen?;ufalten und
dem Wahlleiter oder dem von dieseln bestimnHen Beisi::1er zu libergebet1.
Der Wahlausschuß prüft die Stimmberechtigung des Abstimmenden_ Bei Be
darf hat die Stadt hierzu vor der Wahl eine Wählerliste 8.nzulegeno
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Wird die SdmmOOlechtigung anerkanntp so ist der Stimmzettel in einen Be .•
häher zu legen. Deli' WahlausschuB prüft vor Beginn des Wahlgangs, ob der "
Behälter leer ist. Wird der Stimmbarechdgung eines Anwesenden widerspro
chen, entscheidet der Wahlausschlillt

3~ Feststellung des Wahlelrgebnisses, Losentscheid

Nach Abschluß der" Wahl prüft dei Wahlausschuß den Inhalt der Stimmzet
tel, zählt sie aus und stellt das Wahlergebnis fest. Gewählt ist, wer mehr
als die Hälfte der abgegebenen ,gültigen Stimmen erhält. Leere Stimmzettel
sind ungültig, es sei dennp es stand nur ein Bewerber zur Wahl. Erhält kein
Bewerber diese Mehrheit, so findet Stichwahl unter den zwei Bewerbern
statt, die bei der ersten Wahl die höchste Stimmenzahl erhalten haben. Bei
Stimmengleichheit von mehr als zwei Bewerbern ents~heidet das Los dar
über, wer in dne Stichwahl kommt. Die Wahl wird auch wiederholt, wenn
nur ein oder kein .Bewerber zur Wahl vorgeschlagen war und kein Feuerwehr .•
dienst leistender mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen. er
hah:en ha~.

Bei der Stichwahl ist der Bewerber gewählt, der von den gültig abgegebenen
Stimmen düe höchste Stimmenzahl clrhäh. Bei gleicher Stimmenzahl entschei
det das Los, das der Wahlleiter sofort nach Feststellung des Ergebnisses der
Stichwahl in der Versammlung ziehen läßt.

4. Wahlannahme

Nach der Wahl behagt der Wahlleiter den Gewählten, ob er die Wahl an
nimmt. Lefmt er ab, ist die Wahl zu wiederholen.

(5) Der Wahlleiter läßt über die Wahl, die Feststellung des Wahlergebnisses und die
Wahlannahme eine Niederschrift fertigen, die er und die Beisitzer unterzeichnen.

(6) Die Absätze 1 bis 5 gehen für die Wahl des Stellvertreters des Feuerweh"rkom
mandanten entsprechend.

§ 4
Verpflichtung

Der Kommandant verpflichtet neu aufgenommene ehrenamtliche Feuerwehrdienstlei
stende durch Handschlag zur Erfüllung ihrer Pflichten nach den für die Feuerwehren
geltenden Rechts- und Verwaltungsvorschriften. Er soll ihnen eine Satzung für die
Freiwillige Feuerwehr überreichen.

§ 5
ObertIagung besonderer Aufgaben

Zur Erfüllung besonderer Aufgaben sind geeignete Feuerwehrdienstleistende zu bestel
len (~.B. Jugendwan, Gerätewart). Für die Bestellung ehrenamtlicher Feuerwehr
di~nil:s;\\fteg$ltend~1\'äS1!: deR Kommandam zuständig.
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§ 6
Persönlich~ Aussu:auWlg

Die Feuerwehrdienstleistenden haben die empfangene persönJickle Al1!SS;:L-!W~1gIPneg~
lieh zu behandeln und nach dem Ausscheiden aus dem Fcuerwehrdlensc zUi[äckzlJ~
geben. Für vedorengega!OJgene oder dmd~awße:rdlensdkhen GebJaud", ÜO!H::fr-lliitli~!g!j;\e:

oder unbrauchbar gewordene Teile der Ausstattun.g kann die Stadt B:rsau:z.-V{;lr~
langen.

§ 7
Anzeigepflichten bei Schäden

Feuerwehrdienstleistende haben dem Kommandanten unverzüglich zu melden

im Dienst erlittene (eigene) Körper- und Sachschäden

Verluste oder Schäden an der persönlichen Ausstattung und der sonstigen Aus
rüstung der Feuerwehr.

Soweit Ansprüche für oder. gegen die stadt in Frage kommen, hat der Komman
dant die Meldung an die Stadt weiterzuleiten. Hat die Stadt nach § 1552
RVO und § 22 der Satzung des Bayedschen Gemeindeunfallversicherungsverbandes
eine Unfallanzeige zu erstatten, so ist sie unverzüglich (bei Unfällen mit Todesfolge
oder mit mehr als drei Verletzten sofort) zu unterrichten.

§ 8
Dienst verhiiidcrunri

Von der gesetzlichen Verpflichtung zur Leistung des Feuelwehrdienstes (Art. 6
Abs, 1 Satz 2 BayFwG) sind Feuerwehrdienstleistende nur befreit \ soweit sie vor
rangigen rechtlichen Pflichten nachkommen müssen oder dringende wirtschaftliche
oder persönliche Gründe dies rechtfertigen. Für das Fernbleiben von Ausbildungs
veranstaltungen in diesen Fällen haben sich Feuerwehrdienstleistende 'Vor der Ver
anstaltung beim Kommandanten zu entschuldigen. im übrigen haben Feuerwehrdienst
leistende dem Kommandanten Mitteilung zumachen) wenn sie länger als fünf Wo
chen vom Wohnort abwesend oder durch andere Umstände an der Ausübung des
Feuerwehrdienstes gehindert sein werden. Der Wegzug aus der Stadt: ist in je
dem Fall zu melden.

§ 9
PUicht v(;r~ctzungen

Der Kommandant kann Verletzungen von Dienstpflichten durch folgende Maßnahmen
ahnden

mündlicher oder schriftlicher Verweis

- Androhung des Ausschlusses

Ausschluß (Art. 6 Abs. 3 Satz 2 ßayFwG, § 10 Abs. 2 dieser Satzung),
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~ 10
Austth:t· und AusschhJS

(1) Der Austritt aus der Freiwilligen Feuerwehr ist dem KommantiF..t,:ce\. [~:eg::~b1W{)~[
schriftlich zu erklären.

(2) Der Feuerwehrkommandant hat einem Feue.wehrdienstiebtenden, den er gemJi~'!
Art. 6 Abs. 3 Satz 2 BayFwG wegen gröblicher Verletzung seiner Dienstpnirc:h •.
ten vom Feuerwehrdienst ausschließen wm~ Gelegenheit zu geben~ sich zu den
für die Entscheidung erheblichen Tatsachen zu äußern.

Eine gröbliche Verletzung von Dienstpflichten ist insbesondere gegeben bei

- unehrenhaftem Verhalten im Dienst

grobem Vergehen gegen Kameraden im Dienst

fortgesetzter Nachlässigkeit oder Nichtbefolgen dienstlicher Anordnungen

~,,
(~

•,,
~I

- Trunkenheit im Dienst

- Aufhetzen zum Nichtheachten von Anordnungen

dienst widriger Benutzung oder mutwiHiger Beschädigung \1on Dienstkleidung,
Geräten und sonstigen Ausrüstungsgegenständen der Feuerwehr.

Der Feuerwehrkommandant hat dem Ausgeschlossenen den Ausschluß schriftlich
zu erklären.

HL
Besondere Pflichten des Kommandanten

§ 12
Dienst reisen

§ tl.
Dienst- '!.t:ld AlIJSbiMmlgspfu.:n

Der Kommandant hat dafür zu sorgen) daß vor Dienstreisen von Feuerweh •.dienst
leistenden die Genehmigung der Stadt eingeholt wird (vgl. auch Art. 8 Abs. 1
Satz 3 BayFwG). Er hat auch für seine Dienstreisen die Genehmigung der Stadt
einzuholen.

Stadt vorzulegen.(2) Der Diensl- und AusbUdungsplan ist der

(1) Der Kommandant stellt jährlich (",lenn nötig auch für kürzere Zeiträume) einen
Dienst- und Ausbildungsplan auf. In dem Plan ist für jeden Monat mindestens
eine übung oder ein Unterricht vorzusehen. Zu den übungen können auch ge
eignete Sportveranstaltungen der Feuerwehr gehören.i
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§ 13

Jahresbericht

(1) Der Kommandant unterrichtet die Stadt zum Ende des K",iJeli1\del(ß8~.i(es; mJelr
den Personalstand der Freiwilligen Feuerwehr. Neu eingetretene oder aus dem
F h d' L' cl "" Ir' cl 0 ~ "1L. - '~ " 'Ieuerwe r lenst ausgescu!e ene MItglie er $Hhu rm,ri1enhH:;g "HCZUl:eHe:ffL im, i!1el1'g~

Bericht ist die Anzahl der Mannschafts·- und Führungsdienstgrade und der Feueu
wehrdienst leistenden anzugeben~ dIe über das übliche Maß hinaus Feuerwehr
dienst leisten (vgl. An. 11 Abs. 1 Satz 2 BayFwG), Soweit däe' Stadt nicht
über einzelne Einsätze unterrichtet 'l.drd, ist im Jahresbericht allch eine über
sicht über die Einsätze des abgelaufenen Jahres zu geben.

(2) Die Unterrichtspflichten gemäß Art. 6 Abs. 3 Satz 2 BayFwG, § 7 Satz .2 und
§ 11 Abs. 2 dieser Satzung bleiben unberührt.

§ 14
IDbafuteten~

Diese Satzung tritt am ol.Aug.1983 in KrafL

Ebern, 30.November 1983
Stadt Ebern

A-' r-
I {."., ~r,- I~'~\;~-+-AJ__~

R. F e u 1 n e r
1. Bürgermeister

------------ --.r---- ..--------;---------.------ ..-.-

Diese Satzung wurde dadurch amtlich bekanntgemacht, daß sie in der Ge
schäftsstelle der Verwaltungseemeinschaft Ebern am 30.November 1983 zur
Einsicbtnahme niedergelegt wurde und die Niederlegung durch Mitteilung
in dem für amtliche BekanntmaChungen bestimmten Teil der Neuen Presse
und ~~s Fränkischen Tags (jeweils Lokalteil Ebern) am 3.Dezember 1983
bekanntgegeben wurde.

Ebern~ den 5~Dezember 1983
stadt Ebern:

A -
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(R..Feulner~l.Bürgermeister)
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